
Anmeldeverfahren 
 
 
Übertritt aus der Grundschule 
 
Neuanmeldungen für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 werden vom 7. Mai bis 10. Mai 2012 von 
08.00 bis 17.00 Uhr und am 11. Mai 2012 von 08.00 bis 12.00 Uhr entgegengenommen.  

Bei der Einschreibung sind das Übertrittszeugnis der Volksschule, der Geburtsschein oder die Ge-
burtsurkunde und – falls die Aufnahme nicht im Anschluss an den Besuch einer Volksschule erfolgt – 
die Zeugnisse von früher besuchten Schulen vorzulegen. 
Schüler, die gemäß dem Übertrittszeugnis nicht für den Bildungsweg des Gymnasiums geeignet sind, 
deren Eltern aber den Übertritt an ein Gymnasium wünschen, unterziehen sich dem Probeunterricht.  
Dieser findet vom 21. bis 23. Mai 2012, gemeinsam für die drei Hofer Gymnasien, am Jean-Paul-
Gymnasium statt.  

  

Übertritt aus der Haupt- bzw. Mittelschule oder der Realschule 
 
1. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 der staatlichen und staatlich anerkannten 

Hauptschulen/Mittelschulen, die den Übertritt an das Gymnasium anstreben und die im Halb-
jahrszeugnis in den Fächern Mathematik und Deutsch die Durchschnittsnote  2,0 oder besser 
aufweisen, geben im Zeitraum vom 7. bis 11. Mai 2012 eine Voranmeldung ab.  

Dies gilt ebenso für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 der staatlichen, kommu-
nalen und staatlich anerkannten Realschulen, die den Übertritt an das Gymnasium anstreben 
und die im Halbjahreszeugnis in den Fächern Mathematik und Deutsch die Durchschnittsnote 2,5 
(für den Übertritt in Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums) aufweisen.  

 
2.  Die endgültige Anmeldung erfolgt dann in den ersten drei Ferientagen der Sommerferien mit 

dem Original des Jahreszeugnisses.  
 
3.  Schülerinnen und Schüler, die im Zwischenzeugnis der Jahrgangsstufe 5 den jeweils geforderten 

Notenschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik nicht erreicht haben, jedoch diesen im Jah-
reszeugnis der Jahrgangsstufe 5 erreichen, können sich ohne Voranmeldung ebenfalls in den ers-
ten drei Ferientagen der Sommerferien mit dem Original des Jahreszeugnisses anmelden.  

 
4.  Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 an staatlich genehmigten Hauptschu-

len/Mittelschulen (z. B. Waldorfschulen oder Montessorischulen), die an ein staatliches oder 
staatlich anerkanntes Gymnasium übertreten wollen, erfolgt nach Bedarf ein eigener landesweit 
einheitlich gestalteter Probeunterricht.  
Die Anmeldung hierfür erfolgt ebenso im Zeitraum vom 7. bis 11. Mai 2012.  

 


